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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1998 

Geschäftszahl 

96/16/0205 

Rechtssatz 

Bringt der Bf vor, die Behörde habe ihren Ermessensspielraum überschritten, indem sie von einer höheren 
Glaubwürdigkeit der Aussage eines Dritten ausging, macht der Bf nicht eine Rechtswidrigkeit des Inhaltes, 
sondern eine Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend. 


